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Änderungen fürs Jahr 2010 bezüglich
der Regelung der Bedingte
Steuerfestlegung

Dem Parlament wurde die

Gesetzesvorlage Nr. T/10676

vorgelegt, die wesentliche Änderungen

bei mehreren Steuerarten beinhaltet.

Im weiteren möchten wir die

wichtigsten Modifizierungsanträge

zusammenfassen, die, das Gesetz

über die Steuerordnung bzw. die

Vorschriften der bedingten

Steuerfestlegung betreffen.

 Die Gesetzesvorlage sieht vor,

den Kreis der Geschäfte zu

erweitern, bei denen eine bedingte

Steuerfestlegung bei den sog.

Geschäften mit einer „ständigen

Versorgung“ beantragt werden

könnte. Ein Rechtsgeschäft gilt als

eines mit einer ständigen

Versorgung, wenn bei oder nach

der Einreichung des Antrags auf

eine bedingte Steuerfestlegung

eine kontinuierliche Versorgung

erfolgt, unabhängig von dem

Abschluss des Rechtsgeschäftes.

Bedingung für die Kontinuität ist,

dass das Rechtsgeschäft

mindestens für einen Zeitraum von

6 Monaten zustande kommen

muss und eine Erfüllung

mindestens zweimonatlich erfolgt.

 Es soll die Möglichkeit zur

Einreichung des Antrags auf

Erweiterung der zeitlichen Geltung

der bedingten Steuerfestlegung

bei zukünftigen

Rechtsvorschriftsänderungen oder

im Falle der inhaltlichen Änderung

des Tatbestandes geben. Falls

das Finanzministerium auf Grund

des Antrags feststellt, dass die

Gesetzesänderung oder die

inhaltliche Änderung des

Tatbestandes den ausführlichen

Tatbestand, der bei der bedingten

Steuerfestlegung festgestellt

wurde, im Wesentlichen nicht

betrifft und auch nicht beeinflusst,

so kann die Geltung der früheren

bedingten Steuerfestlegung

ausgedehnt werden.

Falls Sie noch weitere Fragen

haben, wenden Sie sich bitte

an Frau Gabriella Erdős (Tel.:

+36 1 461 9130, E-Mail:

gabriella.erdos@hu.pwc.com) oder an

Herrn Dr. Géza Réczei (Tel.:

+36 1 461 9737, E-Mail:

geza.reczei@hu.pwc.com)
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Dem Parlament wurde die
Gesetzesvorlage Nr. T/10676 vorgelegt,
die wesentliche Änderungen bei mehreren
Steuerarten beinhaltet. Im weiteren
möchten wir die wichtigsten
Modifizierungsanträge zusammenfassen,
die, das Gesetz über die Steuerordnung
bzw. die Vorschriften der bedingten
Steuerfestlegung betreffen.


